
 

 

 

Antrag  

auf Erstattung der einmaligen (Corona-) Sonderzahlung aufgrund der 
Umsetzung des Tarifvertrages vom 25.10.2020 oder aufgrund der 

Umsetzung einer vergleichbaren Regelung: 
 

 

Leistungsbereich: �  heilpädagogische Leistungen in   Kindertageseinrichtungen 
durch trägereigenes Personal 

 

�  heilpädagogische Leistungen in   Kindertageseinrichtungen 
als „Drittanbieter“ 
 

� Komplexleistung in der Interdisziplinären Frühförderstelle 
 

� heilpädagogische Leistungen in einer solitären 
Frühförderstelle 

 
Träger: 
 
Name:    _________________________________ 
 
Adresse:    _________________________________ 
 
Ort:     _________________________________ 
 
Az des LV (ZAD/GP-Nr.):  _________________________________ 
 
 
Einrichtung: (bei mehreren bitte auf einem gesonderten Blatt angeben) 
 
Name:     _________________________________ 
 
Adresse:    _________________________________ 
 
Ort:     _________________________________ 
 
Az des LV (ZAD/GP-Nr.):  _________________________________ 
 
 
Bankverbindung 
 
Name     _________________________________ 
 
IBAN     _________________________________ 
 



 

 

 

 

Erklärung  

zur Umsetzung des Tarifvertrages über eine einmalige (Corona-) 
Sonderzahlung vom 25.10.2020 oder zur Umsetzung einer 

vergleichbaren Regelung: 
 
 
 

�   Wir wenden den TVöD vollumfänglich an und haben die einmalige Corona- 
Sonderzahlung, die sich aus dem Tarifvertrag über eine einmalige Sonderzahlung 
vom 25.10.2020 ergibt, wie dort vereinbart umgesetzt. 

   

�   Wir sind tarifvertraglich bzw. aufgrund kirchlicher Arbeitsrechtsregelungen gebunden 
und werden eine einmalige steuer- und abgabenbefreite Corona-Sonderzahlung für 
alle Mitarbeiter*innen zum ____________ umsetzen. 

   

�   Wir sind durch eine Betriebsvereinbarung/Einzelvereinbarung mit unseren 
Beschäftigten vertraglich gebunden und werden eine einmalige steuer- und 
abgabenbefreite Corona-Sonderzahlung für alle Mitarbeiter*innen zum 
_______________ umsetzen. 

 
 Wir haben in unserem Tarifvertrag/Betriebsvereinbarung/ Einzelvereinbarung mit 

unseren Beschäftigten Regelungen vereinbart, die in der Gesamtwirkung für alle 
Mitarbeiter*innen oberhalb der linearen Steigerung im TVöD liegt. Diese Steigerung 
wird zum _______________ umgesetzt. Die entstehenden Mehrkosten oberhalb der 
tariflichen Steigerung werden anstelle der (Corona-) Einmalzahlung für Beschäftigte, 
die im Bereich der Eingliederungshilfe tätig sind, geltend gemacht. 

 
 
 
 

Insgesamt wurde die Corona-Sonderzahlung (bzw. eine vergleichbare  
 
Leistung) _______ Beschäftigten (VZÄ), welche im Rahmen der Eingliederungshilfe  
 
eingesetzt sind, mit einer Gesamtsumme von _____________EUR zugewendet. 
 
 
 
 
Ort / Datum      Unterschrift 

 
 
 
 

________________________   _________________________ 
 


